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Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) sowie der Verordnung über kleine und 
mittlere Feuerungsanlagen (1. BImSchV); 
Erlass einer Allgemeinverfügung zur befristeten 
Wiederinbetriebnahme von älteren Holzfeuerungs-
anlagen nach der 1. BImSchV aufgrund der Gasman-
gellage 
 

Das Landratsamt Cham erlässt folgende 
 

Allgemeinverfügung: 
 

I. Gemäß §§ 25 und 26 der 1. BImSchV außer Betrieb 
genommene Holzfeuerungsanlagen der 1. BIm-
SchV, die noch nicht abgebaut wurden und für die 
der Betreiber ein Formular zum Vorhalten für den 
Notbetrieb beim zuständigen bevollmächtigten Be-
zirksschornsteinfeger eingereicht hat, dürfen vo-
rübergehend wieder in Betrieb genommen werden. 
 

II. Durch die Wiederinbetriebnahme der Holzfeuerung 
muss der Betrieb einer vorhandenen Gasheizung 
ganz oder teilweise ersetzt werden. 
 

III. Mit dem Betrieb der Feuerungsanlage darf erst be-
gonnen werden, wenn der Betreiber die Aufnahme 
des Betriebs unter Vorlage des Formulars „Merk-
blatt und Erklärung zur Stilllegung einer Einzelraum-
feuerungsanlage für feste Brennstoffe“ oder des 
Formulars „Merkblatt und Erklärung zur Stilllegung 
einer zentralen Heizungsanlage für feste Brenn-
stoffe“ beim Landratsamt Cham bereits angezeigt 
hat oder aktuell anzeigt. 

Mit der Anzeige ist zu bestätigen, dass die Feue-
rungsanlage lediglich stillgelegt, jedoch noch nicht 
abgebaut wurde. Der Betreiber hat den zuständigen 
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger über die 
Betriebsaufnahme zu unterrichten. 
 

IV. Diese Allgemeinverfügung tritt am 01.09.2022 in 
Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31.05.2023 außer 
Kraft. 

 

Gründe: 
I. 

Das Ausrufen der Alarmstufe des Notfallplans Gas und 
die jüngsten Aktivitäten des Bundesgesetzgebers recht-
fertigen es, bestimmte Holzfeuerungsanlagen, die die 
Vorgaben der 1. BImschV nicht (mehr) einhalten können, 
zeitlich befristet wieder in Betrieb zu nehmen. Das Bay-
erische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucher-
schutz (StMUV) hält es für zwingend erforderlich, die da-
für nötigen Ausnahmezulassungen mithilfe von Allge-
meinverfügungen durch die bayerischen Landratsämter 
zu erteilen. 

II. 
Das Landratsamt Cham ist für den Erlass dieser Allge-
meinverfügung sachlich (Art. 1 Abs. 3 Nr. 3 des Bayeri-
schen Immissionsschutzgesetzes (BayImSchG)) und 
örtlich (Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 des Bayerischen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (BayVwVfG)) zuständig. 
 

Diese Allgemeinverfügung stützt sich auf § 22 der 1. 
BImSchV i. V. m. Art. 35 Satz 2 Alt. 1 BayVwVfG. Dem-
nach kann das Landratsamt Cham auf Antrag Ausnah-
men von den Anforderungen der 1. BImSchV zulassen, 
soweit diese im Einzelfall wegen besonderer Umstände 
durch einen unangemessenen Aufwand oder in sonsti-
ger Weise zu einer unbilligen Härte führen würden und 
schädliche Umwelteinwirkungen nicht zu befürchten 
sind. 
 

Dem Antragserfordernis des § 22 der 1. BImSchV wird 
dadurch genüge getan, dass der unteren Immissions-
schutzbehörde am Landratsamt Cham eines der unter 
III. genannten Formulare zum Vorhalten für den Notbe-
trieb mindestens als Kopie vorliegt. Das Tatbestands-
merkmal „im Einzelfall“ ist weit auszulegen und dadurch 
gegeben, dass eine konkrete Feuerungsanlagengruppe 
Gegenstand der Allgemeinverfügung ist. 
 

Zusätzlich muss eine unbillige Härte vorliegen und 
schädliche Umwelteinwirkungen dürfen nicht zu befürch-
ten sein. Am 12.07.2022 ist ein zusätzlicher Abschnitt 
des BImSchG in Kraft getreten, der die Überschrift 
„Brennstoffwechsel bei einer Mangellage“ trägt. Mit 
Schreiben vom 14.07.2022 hat das StMUV dargelegt, 
dass diese neuen Vorschriften Feuerungsanlagen im 
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Anwendungsbereich der 13. und 44. BImSchV adressie-
ren und der Bundesgesetzgeber in der amtlichen Be-
gründung eine die Gaseinsparung begünstigende Ausle-
gung der jeweiligen Tatbestandsmerkmale befürwortet. 
Im Ergebnis werden dadurch Grenzwertüberschreitun-
gen befristet geduldet, die auf Gasversorgungsschwie-
rigkeiten basieren (ausgerufene Alarmstufe des Notfall-
plans Gas). 
 

Mit Schreiben des StMUV vom 14.07.2022 wurde die 
Auslegung auch im Anwendungsbereich der 17. BIm-
SchV angewandt. Grund hierfür war die insoweit identi-
sche Interessenlage (Sicherung der Gasversorgung). 
Gleiches muss nun auch im Anwendungsbereich der 1. 
BImSchV erfolgen, da die gegenständlichen Feuerungs-
anlagen die Grenzwerte der 1. BImSchV nicht einhalten 
können. Im Bereich der großen und mittelgroßen Feue-
rungsanlagen führte eine vergleichbare Problemstellung 
zum Erlass der neuen §§ 31 a bis 31 d BImSchG. Der 
Bundesgesetzgeber ging in diesem Zusammenhang 
nicht davon aus, dass bei solchen Ausnahmezulassun-
gen schädliche Umwelteinwirkungen zu befürchten sind. 
Damit kann erst recht bei Ausnahmezulassungen nach 
der 1. BImSchV nicht davon ausgegangen werden, dass 
schädliche Umwelteinwirkungen zu befürchten sind, so-
lange die Ausnahmezulassung zeitlich hinreichend be-
fristet ist. 
 

Das Vorliegen einer unbilligen Härte muss wegen der ge-
genwärtigen Gasversorgungssituation (Ausrufen der 
Alarmstufe des Notfallplans Gas) als gegeben angese-
hen werden, wenn die Holzfeuerungsanlage für den Not-
betrieb vorgehalten wird. Der Betrieb dieser Feuerungs-
anlagen trägt in hohem Maße dazu bei, dass Gas einge-
spart wird. Dieser Intention folgend legte der Bundesge-
setzgeber die §§ 31 a bis 31 d BImSchG weit aus. 
 

Die Allgemeinverfügung ist gem. Art. 41 Abs. 3 Satz 2 
BayVwVfG öffentlich bekannt zu machen. Das Tatbe-
standsmerkmal der Untunlichkeit ist zu bejahen, weil das 
der Sicherung der Gasversorgung dienende Vorgehen 
eilig ist und die einzelnen Betroffenen nicht schnell ge-
nug zu erreichen sind. 
 

Nach Art. 41 Abs. 4 Satz 3 BayVwVfG gilt bei der öffent-
lichen Bekanntgabe eines schriftlichen Verwaltungsak-
tes dieser zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekannt-
machung als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfü-
gung kann gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG ein 
hiervon abweichender Zeitpunkt bestimmt werden. 
 

Hinweis: 
Ab dem Außerkrafttreten der Allgemeinverfügung (mit 
Ablauf des 31.05.2023), können die betreffenden Feue-
rungsanlagen wieder nur im Notbetrieb genutzt werden. 
Eine regelmäßige Nutzung der Feuerungsanlagen ist 
dann nicht mehr möglich. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
in 93047 Regensburg 

Postfachanschrift: 
Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nie-
derschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformer-
satz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines 
Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 
und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Per-
sonenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einrei-
chen. 
 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den 
Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig. 
 

Cham, 23.08.2022 
Landratsamt Cham 
Markus Müller 
stellvertretender Landrat 
 
 

________________ 
 
 
 
Übung der Bundeswehr 
 

Die Bundeswehr hält am 6. und 8. September 2022 eine 
Übung im freien Gelände ab.  
Übungsraum ist der nördliche bzw. nordöstliche Teil des 
Landkreises Cham. Der Bevölkerung wird nahegelegt, 
sich von den Einrichtungen der übenden Truppe fernzu-
halten. Ferner wird auf die Gefahren aufmerksam ge-
macht, die von liegengebliebenen Sprengmitteln, Fund-
munition und dergleichen ausgehen.  
Etwaige entstandene Manöverschäden können zur 
Schadensregulierung bei der örtlichen Gemeindeverwal-
tung angezeigt werden. 
 

Die Bundeswehr hält von 6. bis 15.09.2022 eine Übung 
im freien Gelände ab.  
Übungsraum ist der südöstliche Teil des Landkreises 
Cham. Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den 
Einrichtungen der übenden Truppe fernzuhalten. Ferner 
wird auf die Gefahren aufmerksam gemacht, die von lie-
gengebliebenen Sprengmitteln, Fundmunition und der-
gleichen ausgehen.  
Etwaige entstandene Manöverschäden können zur 
Schadensregulierung bei der örtlichen Gemeindeverwal-
tung angezeigt werden. 
 
 

_________________ 
 
 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schul-
verbandes Miltach für das Haushaltsjahr 2022 
 

I. 
Aufgrund des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 des Bayer. Schulfinan-
zierungsgesetzes (BaySchFG) und Art. 40 ff. des Geset-
zes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 
i.V.m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) hat die Schulverbandsversammlung des 
Schulverbandes Miltach in ihrer öffentlichen Sitzung am 
02.08.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2022 beschlossen, die hiermit gem. Art. 9 Abs. 
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1 Satz 2 BaySchFG und 40 ff. KommZG i.V.m. Art. 65 
Abs. 3 GO amtlich bekannt gemacht wird: 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt: 
im Verwaltungshaushalt in den 
Einnahmen und Ausgaben mit                    818.075,00 € 
und im Vermögenshaushalt in den 
Einnahmen und Ausgaben mit                    316.590,00 € 
ab. 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
dermaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt. 

§ 4 
Schulverbandsumlage: 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf 

(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-
waltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 
531.657,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Ver-
bandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes 
umgelegt (Verwaltungsumlage). 

2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird 
die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 
01. Oktober 2021 auf 203 Verbandsschüler festge-
setzt. 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 
2.619,00 € festgesetzt. 

4. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Ver-
mögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 
0,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbands-
schüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umge-
legt (Investitionsumlage). 

5. Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die 
maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01. 
Oktober 2021 auf 203 Verbandsschüler festgesetzt. 

6. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf 136.345,00 € festgesetzt. 
 

§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2022 in Kraft. 

 

II. 
Das Landratsamt Cham hat als Rechtsaufsichtsbehörde 
mit Schreiben vom 04.08.2022 Az.: Komm1-941.62 
(2022) festgestellt, dass die Haushaltssatzung keine ge-
nehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. 
 

III. 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt vom Tage 
der Veröffentlichung der Bekanntmachung bis zur 
nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushalts-
satzung bei der Geschäftsstelle der Gemeinde Miltach in 
93468 Miltach, Kötztinger Str. 3, während der allgemei-
nen Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 

Miltach, 23.08.2022 
Schulverband Miltach 

gez. Johann Aumeier 
Schulverbandsvorsitzender 
Hinweis über die Bekanntmachung der Satzung zur 
Änderung der Verbandsatzung des Zweckverbandes 
Thermische Klärschlammverwertung Schwandorf 
(ZTKS) 
 

Die wegen dem Beitritt der Stadt Neumarkt i.d. OPf und 
der Stadt Parsberg beschlossene Satzung zur Änderung 
der Verbandssatzung des Zweckverbandes Thermische 
Klärschlammverwertung Schwandorf (ZTKS) wurde 
nachstehend im Amtsblatt der Regierung der Oberpfalz 
Nr. 12/2022, Seite 100, amtlich bekannt gemacht. 

 

Roding, 23.08.2022 Städtische Betriebe Roding AdöR 
 

Janker, Kaufmännischer Vorstand 
 

Der Zweckverband Thermische Klärschlammverwer-
tung Schwandorf erlässt aufgrund Art. 44 Abs. 1 Satz 1 
des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit – 
KommZG – (BayRS 2020-6-1-I), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 9. März 2021 (GVBl S. 74), folgende 
 

Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes Thermische Klärschlammverwer-
tung Schwandorf 
 

§ 1 
Die Verbandssatzung des Zweckverbandes Thermische 
Klärschlammverwertung Schwandorf in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. Oktober 2015 (RABl OPf. S. 88 
ff.), zuletzt geändert durch Satzung vom 06. Dezember 
2021 (RABl OPf. S. 4), wird wie folgt geändert: 
 

§ 2 Abs. 1 Buchst. c erhält folgende Fassung: 
„c) die Städte Nabburg, Neunburg vorm Wald, 
Oberviechtach Pfreimd, Schönsee (jeweils Landkreis 
Schwandorf), Hemau (Landkreis Regensburg), Neu-
markt i.d. OPf. und Parsberg (jeweils Landkreis Neu-
markt i.d. OPf.).“ 

§ 2 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Regierung der Oberpfalz in Kraft. 
 

Schwandorf, den 12. Juli 2022 
Zweckverband Thermische 
Klärschlammverwertung Schwandorf 
Andreas Feller 
Verbandsvorsitzender 
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